
REPUBLI,K �STERREICH 
Bundesministerium 

für Arbe1t und Soziales 
) 

Zl. 10.243/8-4/92 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

in W i e n 

�3/SN- ,;1':r9/t'--IE 

1010 Wien, den - 5. Aug, 1992 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
P. S. K. Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft: 'KreißI 
Klappe: 6532 DW 

.turn: 0 6. 1\UG, 1992n 
i 0 7. Aug, 199.2 

� 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über blErieh:-·· ... · .......... ·· ...... ........ ............... . 
behandlung und Förderung von Frauen im 
Bundesdienst und über Änderungen des Aus- I 
schreibungsgesetzes und des Verwaltungs­
akademiegesetzes (Bundesbediensteten­
Gleichbehandlungsgesetz - BBedGBG); 
Aussendung zur Begutachtung. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich als 

Beilage 25 Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Bun­

desgesetzes über Gleichbehandlung und Förderung von Frauen im 

Bundesdienst und über Änderungen des Ausschreibungsgesetzes und 

des Verwaltungsakademiegesetzes (Bundesbediensteten-Gleichbe­

handlungsgesetz - BBedGBG) zu übermitteln. 

Für die Richti 
der Ausfertig 

Für den Bundesminister: 

B r a n d I 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Zl. 10. 243/8-4/92 

An das 
Bundeskanzleramt 

in W i e  n 

1010 Wien, den - 5. klAg. 1992 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
P. S. K. Kto. Nr. 05070. 004 
Auskunft: Kreißl 
Klappe: 6532 lli 

Betr. : Entwurf eines Bundesgesetzes über Gleich­
behandlung und Förderung von Frauen im 
Bundesdienst und über Änderungen des Aus­
schreibungsgesetzes und des Verwaltungs­
akademiegesetzes (Bundesbediensteten­
Gleichbehandlungsgesetz - BBedGBG); 
Aussendung zur Begutachtung. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

das Schreiben vom 10. Juni 1992, GZ. 141. 210/1-I/11/92, zum Ent­

wurf eines Bundesgesetzes über Gleichbehandlung und Förderung von 

Frauen im Bundesdienst und über Änderungen des Ausschreibungsge­

setzes und des Verwaltungsakademiegesetzes (Bundesbediensteten­

Gleichbehandlungsgesetz - BBedGBG) wie folgt Stellung: 

Die übernahme der wesentlichen Grundsätze des für den privaten 

Bereich geltenden Gleichbehandlungsgesetzes, die nicht allein im 

Hinblick auf den EWR-Vertrag und den geplanten EG- Beitritt öster­

reichs geboten erscheint, sowie die gleichzeitig beabsichtigte 

EG/EWR-Rechtsanpassung der Gleichbehandlungsregelungen auch im 

öffentlichen Sektor wird vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales sehr begrüßt. Es wird auch positiv festgestellt, daß mit 

Bezug auf die U N - Konvention zur Beseitigung jeder Form von Dis­

kriminierung der Frau analog zum Gleichbehandlungsgesetz für den 

privaten Bereich eine weitere Rechtsgrundlage für besondere 

Fördermaßnahmen für Frauen geschaffen wird. 
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt hinsichtlich 

des Frauenanteiles an den Bediensteten und an den Leitungsfunk­

tionen im Vorderfeld der Ressorts. 

Grundsätzlich wird e1ne ausdrückliche Aufnahme eines Diskrimi­

nierungsverbotes durch Vorgesetzte in das BDG (§ 45 Abs. 1) 

angeregt. 

Es fehlt im Entwurf ein Hinweis auf e1ne Organisationsform der 

Gleichbehandlung-Institutionen in den Obersten Organen. Denkbar 

wäre es, daß die Obersten Organe e1ne solche und den Inhalt der 

Tätigkeit selbst vorschlagen. 

Weiters fehlt nach Meinung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales die Aufnahme der entsprechenden Bestimmungen der Legi­

stischen Richtlinien in das Gleichbehandlungsgesetz (um eine 

gesetzliche Basis für die gleichbehandelnde Gesetzessprache zu 

schaffen). 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird ausgeführt: 

Zu Artikel I: 

Zu § 1 :  

E s  wird angeregt, die Wortfolge "sichert die Gleichbehandlung 

von Frauen und Männern " zu überdenken. 

Nach den Legistischen Richtlinien (Pkt. 1.3.) sind Motive für 

eine Bestimmung in die Rechtsvorschrift nur dann aufzunehmen, 

wenn dies zur übermittlung des Sinnes der Bestimmung erforderlich 

ist. 

Weiters sollte anstelle der Worte "Beziehung zum Bund" besser die 

Wortfolge "sonstigen Rechtsverhältnis zum Bund" verwendet werden. 
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Zu § 2 Abs. 2 Z. 3: 

Vom Geltungsbereich des Gleichbehandlungsgesetzes 1979, BGBI. 

Nr. 108/1979 idgF (GBG), sind gemäß § 1 Abs. 2 Z. 3 auf privat­

rechtlichem Vertrag beruhende Arbeitsverhältnisse zum Bund 

ausgenommen. 

Dieser Ausnahmetatbestand liegt nur dann vor, wenn der Bund 

selbst der Arbeitgeber ist. 

Auf privatrechtlichem Vertrag beruhende Arbeitsverhältnisse zu 

vom Bund verwaltete Fonds, Stiftungen oder Anstalten unterliegen 

demnach - soweit es sich um juristisch selbständige, mit elgener 

Rechtspersönlichkeit ausgestattete Einrichtungen handelt - dem 

Gleichbehandlungsgesetz. 

Die Frage des Geltungsbereiches des BBedGBG wäre demgemäß einer 

grundsätzlichen Klärung zuzuführen. 

Zu § 2 Abs. 2 Z 4: 

Es erscheint nicht einsichtig, daß Lehrer im Sinne des Art. 14a 

Abs. 3 lit. b Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) nicht angeführt 

sind. 

Zu § 2 Abs. 3: 

In dieser " Gleichstellungsbestimmung" ist nicht berücksichtigt, 

daß der Bund - aufgrund des umfassenden Geltungsbereiches -

nicht nur als " Dienstgeber" sondern auch als " Auftraggeber " bzw. 

" Werkbesteller" auftreten kann. Abs. 3 wäre daher in diesem Sinne· 

zu ergänzen. 

Zu § 3 Abs. 1 und 2: 

Methodische Einwände ergeben sich zunächst daraus, daß § 3 Abs. 1 

keinen Hinweis auf die Unterscheidung zwischen mittelbarer und 

unmittelbarer Diskriminierung enthält, Abs. 3 aber in der Folge 

den Begriff der mittelbaren Diskriminierung definiert. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wäre es weiters erforderlich, 

die demonstrative Aufzählung der Diskriminierungstatbestände in 
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den Gesetzestext aufzunehmen und diese nicht bloß in den Erläute­

rungen anzuführen (vgl. § 2 Abs. 1 GBG). 

Es wird daher folgende Formulierung vorgeschlagen: 

"§ 3 (1) Jede mittelbare oder unmittelbare Diskriminierung auf 

Grund des Geschlechtes ist verboten und stellt eine 

Dienstpflichtverletzung dar. 

(2) Diskriminierung ist jede benachteiligende Differen­

zierung, die ohne sachliche Rechtfertigung vorgenommen 

wird, insbesondere bei 

1. - 11. " 

(Erl. seite 38 und 39) 

Zu § 3 Abs. 3: 

Zu dieser Bestimmung, die e1ne an der Judikatur des Europäischen 

Gerichtshofes (EuGH) orientierte demonstrative Beschreibung des 

Begriffes der mittelbaren Diskriminierung enthält, wird ange­

merkt, daß eine derartige gesetzliche Determinierung die Mög­

lichkeit einer Änderung der Rechtsprechungspraxis des Euro­

päischen Gerichtshofes nicht berücksichtigt. 

Zu § 3 Abs. 3 Z. 2: 

Es wird folgende Abänderung angeregt: 

" • • • • •  erheblich nachteiligere Wirkungen entfaltet als bei 

Personen des anderen Geschlechts und/oder diese nachteiligen 

Wirkungen auf dem Geschlecht oder der antizipierten Geschlech­

terrolle basieren. Dazu gehört auch die Diskriminierung aufgrund 

des Ehe- und Familienstandes. " 

Zu § 3 Abs. 4: 

Es wird vorgeschlagen, nicht bloß auf das "Dienstverhältnis " 

abzustellen, sondern alle im § 2 aufgezählten Rechtsverhältnisse 

zu erfassen. 
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Die Formulierung wäre dahingehend zu ergänzen, daß elne angemes­

sene Abhilfe nicht zu Last der betroffenen Frauen gehen darf. 

Z. B. : " angemessene Abhilfe, die keine Benachteiligung der be­

troffenen Frau darstellt. " 

Zu § 3 Abs. 5: 

Bei der Definition der sexuellen Belästigung sollte auf eln der 

Betroffenen unerwünschtes Verhalten abgestellt werden, " das auch 

von anderen Frauen im allgemeinen <normalerweise) • • • • •  erlebt 

würde • • . • •  " 

In den Erläuterungen zu S 3 Ahs. 1 und 7 sollten die Folgen 

einer Dienstpflichtverletzung sowie die dem Dienstgeber für 

Vertragsbedienstete bzw. Beamte zur Verfügung stehenden Maß­

nahmen zur Ahndung von Dienstpflichtverletzungen bzw. von Ver­

stößen gegen das Verbot der sexuellen Belästigung angeführt 

werden. 

Zu § 3 Abs. 7: 

Es wäre zu überlegen, welche Sanktionen gegen Vertragsbedien­

stete bzw. andere Beschäftigte, für die es keine disziplinar­

rechtlichen Vorschriften gibt <alle im § 2 aufgezählten Rechts­

verhältnisse), arbeitsrechtlich möglich wären. 

Zu § 3 Abs. 8 :  

Als Sanktion bei Verletzung dieser Bestimmung wird vorgeschla­

gen, daß Ausschreibungen zu wiederholen sind, wenn im Ausschrei­

bungstext nicht beide geschlechterumfassende Formulierungen 

verwendet wurden. 
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Zu § 3 Abs. 9: 

Es wird angeregt, eine positive Formulierung zu wählen und 

Kriterien anzuwenden, die sicherstellen, daß keine Diskriminie­

rung stattfindet. 

Zu § 4 Abs. 1: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist der Ansicht, 

daß diese Bestimmung unter dem 3. Abschnitt "Besondere Förder­

maßnahmen für Frauen" geregelt werden sollte. 

Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

" Die Besetzung von für Personalentscheidungen zuständigen 

Kommissionen sind geschlechterparitätisch zu besetzen. Wo dies 

noch nicht möglich ist, ist entsprechend den §§ 24 ff auf eine 

Erhöhung des Frauenanteils hinzuwirken" . 

Bei der Formulierung des Entwurfes besteht nach Ansicht des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Gefahr, daß der 

Status quo beibehalten bleibt und Frauen, wo sie wenig vertreten 

sind, auch in Gremien entsprechend schlecht vertreten werden. 

Gerade hier scheint es am notwendigsten, Frauen vermehrt -

sofern genügend geeignete weibliche Bedienstete zur Verfügung 

stehen - in Kommissionen zu entsenqen. 

Weiters wird zur Erhöhung des Frauenanteils vorgeschlagen, daß 

eine Berichtspflicht eingeführt wird, wo jene Gremien, die keine 

Erhöhung des Frauenanteils vorweisen können, dies zu begründen 

haben. 

Darüberhinaus soll die Gleichbehandlungsbeauftragte oder Kon­

taktfrau bereits bei der Ausschreibungsformulierung zumindest 

mit beratender stimme den Entscheidungsgremien beigezogen 

werden. 

I! 
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Zu § 4 Abs. 2: 

Entsprechend der Diktion des vorliegenden Entwurfes wäre die 

Formulierung " Dienstnehmer/in " zu wählen. 

Zu § 5: 

Es wird vorgeschlagen, bei der erstmaligen Erwähnung der Gleich­

behandlungskommission § 8, der die Gleichbehandlungskommission 

näher regelt, zu zitieren. 

Die Sanktionen für Diskriminierungen, insbesonders bei der 

Aufnahme bzw. im Zusammenhang mit dem beruflichen Aufstieg, 

erscheinen nicht EG-konform. 

Nach der Judikatur des EuGH setzt die Richtlinie 76/207/EWG 

voraus, daß die angeordnete Sanktion geeignet sein muß, einen 

tatsächlichen und wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. 

Darüberhinaus soll sie eine wirklich abschreckende Wirkung 

gegenüber dem Arbeitgeber haben (EuGH, Urt. v. 10.4. 1984 -

Rs 14/83). 

In diesem Zusammenhang erscheint insbesondere die Bestimmung des 

Abs. 3 problematisch, wonach die/der Bundesminister/in, deren/ 

dessen Ressort die diskriminierende Entscheidung getroffen hat, 

entscheidet, ob und in welcher Höhe die einmalige Geldleistung 

gewährt wird. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage 

nach der budgetmäßigen Deckung bzw. der Verpflichtung zur vor­

herigen Budgetierung der einmaligen Geldleistungen. 

Zu § 5 Abs. 4: 

Es wird angeregt, eine Regelung anzuschließen, wonach Vorschläge 

der Kommission binnen einer von der Gleichbehandlungskommission 

gesetzten Frist durchzuführen sind. Falls dem Vorschlag nicht 

entsprochen werden kann, ist dies begründet in dem Bericht an 

den Nationalrat aufzunehmen. Der Vorschlag der Kommission soll 

dabei im Bericht konkret abgedruckt werden und ist weiters in 
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den Aushängen bzw. Personalvertretungszeitungen zu veröffent­

lichen. 

Zu § 6 Abs. 1: 

Eine jährliche Berichtspflicht wird dringend angeregt. Gerade 

für den Anfang ist es wichtig durch die Veröffentlichung der zur 

Kenntnis gebrachten Verstöße sowie der Tätigkeit der Gleichbe­

handlungskornmission und der Vorschläge zur Verwirklichung der 

Gleichbehandlung aufmerksam zu machen und eine Effizienz des 

Gesetzes zu ermöglichen. 

Die vorgesehene Regelung wäre entsprechend zu ergänzen: Der 

Bericht hat auch den Stand der Umsetzung der von der Gleichbe­

handlungskommission in Zusammenhang mit erkannten Diskriminie­

rungen gemachten Vorschläge zu enthalten. Ein Nichtentsprechen 

muß begründet sein. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Hiezu wird angeregt, die Daten, die in den Berichten veröffent­

licht werden müssen, gleich im Gesetz festzuschreiben oder 

zumindest der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten ein 

Vorschlagsrecht einzuräumen. 

Zu § 6 Abs. 3: 

Es wird angeregt, daß die Vorlage an den Nationalrat durch die 

Bundesministerin für Frauenangelegenheiten oder eine ähnliche 

Institution zu erstatten ist. 

Zu § 8 Abs. 3: 

Es wird vorgeschlagen, anstelle des Wortes "anzuhören " die 

Wortfolge "zur Stellungnahme einzuladen " zu wählen und weiters 

nach "Im Begutachtungsverfahren" die Worte "zu Gesetzesvorhaben" 

einzufügen. 

" 
I' 
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Zu § 9 Abs. 1: 

Aus dem Gesetzestext geht nicht klar hervor, daß die Gleich­

behandlungskommission unterschiedlich zusammengesetzt ist, je 

nach dem Ressort, aus dem der Anlaßfall kommt. 

Insbesondere wäre auch klarzustellen, wie die Kommission bei 

allgemeinen Aufgaben (z. B. im Gesetzesbegutachtungsverfahren 

nach § 8 Abs. 3) zusammengesetzt sein muß. 

Es wird als äußerst wichtig erachtet, daß elne von der betrof­

fenen Frau beauftragte Vertreterin bzw. eine Person des Ver­

trauens an der Kommissionssitzung teilnimmt. Es wird daher 

vorgeschlagen, sowohl den/die Dienstgebervertreter/in als auch 

die Vertreterin der betroffenen Frau als anhörungsberechtigte, 

aber nicht als stimmberechtigte Mitglieder der Kommission an den 

Sitzungen teilnehmen zu lassen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geht davon aus, 

daß die Kommission - sofern genügend geeignete weibliche Bedien­

stete zur Verfügung stehen - geschlechterparitätisch besetzt 

ist. Es wäre daher dem Abs. 1 eine Regelung anzuschließen, daß 

der Frauenanteil in der Besetzung ebenso wie in der Beschluß­

fassung der Kommission mindestens 50 % betragen soll. 

Zu § 9 Abs. 1 Z. 2: 

Hiebei sollte es sich jedenfalls um Vertreter/innen der Dienst­

rechtssektion SOWle der Bundesministerin für Frauenangelegen­

heiten handeln. 

Zu § 9 Abs. 1 Z. 4: 

Durch Einfügen des Wortes " oder" sollte klargestellt werden, daß 

die Vertreter/innen der zuständigen Gewerkschaften nur 

alternativ Mitglieder der Gleichbehandlungskommission sind. 
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Es erscheint unklar, warum z. B. den Gewerkschaften im Gegensatz 

zum § 20 Abs. 2 (interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbe­

handlungsfragen) kein Vorschlagsrecht für ihre Vertreter/innen 

in der Gleichbehandlungskommission eingeräumt wird. 

Zu § 9 Abs. 3: 

Grundsätzlich als problematisch wird es aber angesehen, daß der 

Gleichbehandlungskommision auch ein/e Dienstgebervertreter/in 

des Ressorts angehört, das der Ungleichbehandlung beschuldigt 

wird. Die in Abs. 3 festgeschriebene Selbständigkeit und Unab­

hängigkeit der Mitglieder scheint hier nur schwer möglich. 

Zu § 9 Abs. 5: 

Die Bestimmung, wonach bei einer dritten Sitzung bzw. den fol­

genden Sitzungen die Gleichbehandlungskommission beschlußfähig 

sein soll, auch wenn nur die/der Vorsitzende und ein weiteres 

Mitglied anwesend sind, erscheint bedenklich. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 1: 

Nach dieser Bestimmung ist jede/r Bundesbedienstete und jede/r 

Aufnahmewerber/in, die eine Diskriminierung behaupten, zur 

AntragsteIlung an die Gleichbehandlungskommission berechtigt. 

Vom Anwendungsbereich des Gesetzes sind jedoch auch Lehraufträge 

und Werkverträge (§ 2 Abs. 2 Z 1 und 2) erfaßt und damit Perso­

nen, die nicht Bundesbedienstete sind. Es sollten daher auch 

Personen, die in einem sonstigen Rechtsverhältnis zum Bund 

stehen, zur AntragsteIlung berechtigt sein. 

Geht man davon aus, daß diese Personen gemäß § 2 Abs. 3 erfaßt 

sind, sollte zur terminologischen KlarsteIlung und Vereinheit­

lichung anstelle " Bundesbedienstete/r" besser " Dienst­

nehmer/in" - wie in § 2 Abs. 3 - verwendet werden. 
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Zu § 10 Abs. 2 Z. 4: 

Es wird positiv bemerkt, daß die - vor allem in Hinblick auf 

die zu erwartenden Reformen durch das neue UOG - bereits be­

stehenden Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen aufgenommen 

wurden. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß diese Arbeitskreise erst 

mit der Novelle zum UOG 1990 eingerichtet worden sind, weshalb 

das zitierte BGBl. zu ergänzen wäre mit: " . . . •  i. d. F. BGBl. 

Nr. 364/1990 " (siehe Beilage). 

Zu § 10 Abs. 4: 

Im ersten Satz sollte es statt "zuständigen " besser "be­

troffenen " Bundesminister/in heißen. 

Der zweite Satz sollte besser lauten: "ist der/dem Vorsitzenden 

dieser Kommission . . . .  " 

In dieser Bestimmung wird normiert, daß bei überprüfung der 

Personalentscheidung einer Begutachtungskommission die Gleich­

behandlungskommission binnen 14 Tagen bekannt zugeben hat, daß 

ein Verfahren nach § 11 anhängig ist. Dies indiziert, daß mit 

dieser Bekanntgabe eine Wirkung für das Verfahren vor der Be­

gutachtungskommission verbunden ist; es ist jedoch nicht klar, 

worin diese bestehen soll und es wäre jedenfalls ausdrücklich zu 

normieren, ob und welchen Einfluß die Bekanntgabe des anhängigen 

Verfahrens hat. 
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Zu § 11 Abs. 1 und § 12: 

Es wird darauf hingewiesen, daß es sich bei der Zitierung des 

AVG um eine Erstzitierung handelt, und daher der Gesetzestitel 

nach den Legistischen Richtlinien im vollen Wortlaut anzuführen 

wäre. 

Nach den Legistischen Richtlinien ist entweder uneingeschränkt 

auf andere Rechtsvorschriften in ihrer bestehenden Fassung zu 

verweisen oder aber anzugeben, mit welcher Maßgabe sie angewen­

det werden sollen. 

Im Hinblick darauf wäre jeweils das Wort " sinngemäß" in § 11 

Abs. 1 erster Satz sowie § 12 zweiter Satz zu streichen und im 

letzteren Fall anzugeben, mit welcher Maßgabe die genannten 

Bestimmungen angewendet werden sollen. 

Weiters wird eine Änderung des Entwurfes dahingehend vorgeschla­

gen, daß die Diskriminierung lediglich behauptet werden muß, 

damit ein Verfahren bei der Kommission anhängig gemacht werden 

kann. 

Aufgrund der geltenden Datenschutzbestimmungen ist es z.B. einer 

Frau unmöglich, eine bestehende Lohndiskriminierung "glaubhaft" 

zu machen. Da müßte die bloße Behauptung ausreichen, damit die 

Kommission damit befaßt werden kann. 

Zu § 11 Abs. 3: 

" Zeugen" wären durch " Zeugen/innen" und " Mitarbeiter" durch 

" Mitarbeiter/innen" zu ersetzen. 

Zu § 12: 

Siehe Anmerkungen zu § 2 Abs. 2 Z. 4. 

I , ! ' 
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Zu Unterabschnitt B: 

Die Reihenfolge der Bestimmungen sollte neu geordnet werden, 

so daß z. B. die Regelungen über die Gleichbehandlungsbeauf­

tragten (derzeit §§  14, 16, 18) unmittelbar nacheinander gereiht 

wären. 

Zu § 13: 

Da die Arbeitsgruppe sich vornehmlich auch mit der Durchführung 

von Fördermaßnahmen für Frauen befaßt, wird entsprechend fol­

gender Name vorgeschlagen: 

Arbeitsgruppe für Gleichbehandlung und Frauenförderung. 

Zu § 13 Abs. 2: 

Als 5. Punkt der Aufgabe sollte ergänzt werden: " (Der Arbeits­

gruppe obliegt es insbesonders • . . . .  ) 5. auf die sprachliche 

Gleichbehandlung in allen Schriftstücken des Ressorts zu 

achten. " 

Zu § 13 Abs. 2 Z. 4: 

Es wäre zu ergänzen: auch zu Gesetzesentwürfen, die 1m Ressort 

erarbeitet werden. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Wenn in dieser Bestimmung von der für die Einleitung des Diszi­

plinarverfahrens notwendigen "Zustimmung des Betroffenen " die 

Rede ist, so könnte man darunter den Belästiger verstehen, gegen 

den das Disziplinarverfahren eingeleitet werden soll. 

Wie aus den Erläuterungen hervorgeht, ist damit j edoch die 

diskriminierte Frau (bzw. der diskriminierte Mann) gemeint; dies 

sollte klargestellt werden. 
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Zu § 16 Abs. 1: 

Es wird vorgeschlagen, die Bestellung für j eweils 6 Jahre vorzu­

sehen, um die Arbeit der Gleichbehandlungsbeauftragten von 

eventuellen politischen Einflußnahmen unabhängig halten zu 

können. Weiters wird als Ergänzung von Abs. 1 vorgeschlagen: 

"Als Gleichbehandlungsbeauftragte werden ausschließlich Frauen 

bestellt, solange die Fördermaßnahmen nach dem 3. Abschnitt in 

Kraft sind." 

Die Regelung, wonach die Gleichbehandlungsbeauftragten auf 

Vorschlag der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen bestellt 

werden, ist insofern widersprüchlich, als diese Arbeitsgruppe 

sich wiederum aus den Gleichbehandlungsbeauftragten zusammen­

setzt. Damit die Arbeitsgruppe einen Vorschlag erstatten kann, 

muß sie bestehen; dafür ist jedoch die Bestellung der Gleichbe­

handlungsbeauftragten notwendig, dies bedarf j edoch eines Vor­

schlages der Arbeitsgruppe. 

Zu § 16 Abs. 3: 

Es ist nicht einsehbar, wieso Mitglieder der Personalvertretung 

bevorzugt zur Bewerbung eingeladen werden sollen. 

Zu § 18 Abs. 1: 

Es wird folgende Änderung angeregt: 

" • • • . •  in der Geschäftseinteilung gesondert auszuweisen, 

und/oder sonst in geeigneter Form öffentlich bekanntzugeben. 

Zu § 19: 

Um den Bekanntheitsgrad der Gleichbehandlungsbeauftragten zu 

erhöhen und über den Tätigkeitsbereich zu informieren, wird 

vorgeschlagen, ein Publikationsorgan für regelmäßige Aussendun­

gen über die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe einzurichten. 
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Zu § 20 Abs. 3; 

Die Aufgaben der interministeriellen Arbeitsgruppe könnten 

ergänzt werden mit: 

HZ. 1 Erstellung, überwachung und periodische überprüfung eines 

Frauenförderungsprogrammes; 

- Erarbeitung von ressortübergreifenden Vorschlägen zur 

Verbesserung der Situation der Frauen im öffentlichen 

Dienst; 

- Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit über das Frauen­

förderungsprogramm sowie Informationen für die weiblichen 

Bediensteten." 

Zu § 20 Abs. 3 Z. 4: 

Gemäß dem § 9 Abs. 1 Z. 3 sind zwei Vertreter/innen der inter­

ministeriellen Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen als 

Mitglieder der Kommission vorgesehen. 

Zu § 21: 

Es wäre zu überlegen, analog zu der Gleichbehandlungsbeauf­

tragten auch eine Stellvertreterin der Kontaktfrau zu nomi­

nieren. 

Zu § 21 Abs. 1 Z. 2: 

Die Verwendung des Wortes "dokumentierte" in Abs. 1 Z. 2 sollte 

überda�ht werden. 

Zu § 21 Abs. 5: 

Ergänzt sollte werden: " • • • • •  Sie berät weibliche Bedienstete 

bei der Bewerbung um Funktionen. " 
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Zu § 22: 

Es wäre hinzuzufügen, daß die Gi eichbeh;�nd.l ungsbeauftragten sich 

1n ihrer Tätigkeit inhaltlich mit der Arbeitsgruppe für Gleich­

behandlung und Frauenförderung abstimmen. 

Zu S 24 Abs. 1: 

Im Hinblick auf den verfassungsmäßig verankerten Gleichheits­

grundsatz sollten die besonderen Fördermaßnahmen entweder zeit­

lich begrenzt oder der Anteil der sich um eine Planstelle be­

werbenden Frauen und Männer mitberücksichtigt werden. Eine 

starre Prozentgrenze, wie sie derzeit vorgesehen ist, nimmt 

nicht genügend auf die Fluktuation Bedacht und würde auch nicht 

dem Charakter einer bloß vorübergehenden Maßnahme entsprechen. 

Weiters wird darauf hingewiesen, daß durch die Evidenzhaltung 

des j eweiligen Prozentanteils an Frauen den Ressorts ein erheb­

licher zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht. 

Zu § 24 Abs. 2: 

Diese Bestimmung sollte folgendermaßen ergänzt werden: 

" Innerhalb des Ressorts sollen Frauen bevorzugt über freie Plan­

stellen bzw. zur Besetzung gelangender Funktionen informiert 

werden." 

Zu § 24 Abs. 4 Z. 2: 

Begrüßt wird, daß die notwendige Qualifikation für das Vorliegen 

einer Eignung maßgeblich ist. 

Zu § 25: 

Als Abs. 3 sollte eingefügt werden: 

"Dienstnehmer/innen, die aus dem Karenzurlaub zurückkehren, sind 

bei Fortbildungsveranstaltungen, die geeignet sind, den Wieder­

einstieg zu erleichtern, besonders zu berücksichtigen". 
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Zu § 25 Abs. 2: 

Die Möglichkeit, auch während eines Eltern- Karenzurlaubes be­

rufsbegleitende Kurse an der Verwaltungsakademie besuchen zu 

können, wird begrüßt. Sie entspricht auch den Intentionen des 

MSchG und E KUG, daß durch die Möglichkeit einer geringfügigen 

Beschäftigung während des Karenzurlaubes der Kontakt zum Beruf 

aufrecht erhalten werden kann. 

Anstelle von " • . •  denen ein Karenzurlaub nach ... gewährt wurde " 

sollte es besser lauten: " ... die sich in Karenzurlaub nach . . •  

befinden" , da Dienstnehmer/innen nach MSchG bzw. E KUG Anspruch 

auf Karenzurlaub haben. 

Zu Artikel 11 Z. 1 und 2: 

Eine gesetzliche Feststellung, ob die/der Gleichbehandlungsbe­

auftragte Mitglied der Begutachtungs- bzw. Aufnahmekommissionen 

ist und somit den in § 14 Ausschreibungsgesetz genannten 

Pflichten unterliegt, erscheint notwendig. 

Es ist auch auf das in Art. I § 1 Abs. 1 des Datenschutzge­

setzes, BGBI. Nr. 565/1 978, normierte Grundrecht auf Datenschutz 

zu achten, da ansonsten in den Anspruch jedes Einzelnen auf 

Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten 

eingegriffen würde. Nach Abs. 2 der zuletzt angeführten Ge­

setzesbestimmung sind Beschränkungen des Rechtes auf Datenschutz 

nur zur Wahrung berechtigter Interessen eines anderen oder auf 

Grund von Gesetzen zulässig, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der 

Europäischen Menschrechtskonvention genannten Gründen notwendig 

sind. Auch im Falle solcher Beschränkungen ist der vertraulichen 

Behandlung der personenbezogenen Daten Vorrang zu geben. 
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Zu Artikel 11 Z. 3: 

Es wird angeregt, die Mitteilung auch um die Zahlenangaben der 

jeweils weiblichen und männlichen Bewerber/innen zu erweitern, 

um die Glaubhaftmachung einer vermutlichen Diskriminierung zu 

erleichtern. Außerdem sollte ein Hinweis auf die Möglichkeit der 

Anrufung der Gleichbehandlungskommission gegeben sein. 

Zu Artikel 111: 

Zu Z. 2 (§ 28 Abs. 2 und 3): 

Die Gleichbehandlungs/Weiterbildungsseminare und Informations­

veranstaltungen über die Rechte der Frauen sollten den männli­

chen Bediensteten nicht vorenthalten werden (z. B. männliche 

Vorgesetzte), sofern Interesse besteht. 

In Abs. 3 wären die Worte "und Kontaktfrauen " zu ergänzen. 

Zu Z. 3 (§ 34 Abs. 2): 

Als Gegenstand der Führungskräfteschulung sollte aufgenommen 

werden " .... sowie die in internationalen Rechtsinstrumenten 

verankerten Rechte der Frau. " 

In den Erläuterungen sollte dazu angemerkt werden, daß damit die 

von österreich ratifizierten Rechtsinstrumente sowie - in Hin­

blick auf den beabsichtigten EG-Beitritt österreichs - das EG­

Recht umfaßt sind. 

Zu Artikel IV: 

Abs. 3: 

Es wird angeregt, eine Frist für die Erlassung der Ausführungs­

gesetze (§ 12) vorzusehen. 
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Zu den Erläuterungen: 

Allgemeiner Teil, letzter Absatz: 

Es wird darauf hingewiesen, daß sich die Zuständigkeit des 

Bundeskanzleramtes für die Regelungen des Entwurfes nicht nur 

auf Artikel 10 Abs. 1 Z. 16 B-VG stützt. 

Die auf den Seiten 3 4  und 5 5  zitierte U N-Konvention wäre 

richtigzustellen: " zur Beseitigung j eder Form von Dis-

kriminierung der Frau." Auf Seite 3 5  hat es nicht U NO-, sondern 

U N-Konvention zu lauten. 

Auf Seite 3 4, Punkt 3, 2. Absatz, sollte zum Ausdruck kommen, 

daß es sich hier um eine weitere Transformation der U N-Kon­

vention handelt, da das Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 

Nr. 410/1990, in § 2 Abs. 3 bereits Art. 4 dieser Konvention 

explizit anführt. 

Von dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des Nationalrates 

25 Exemplare übermittelt. 

Für die Richtigk 
der Ausfertigun 

Für den Bundesminister: 

B r a n d 1 
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BUNDESGE: 

setz) und S 76 Abs. I liL e, ( und g (S 27 Abs. I Z 5 
AOG) gewlihlten Per10nen an der jeweiligen 
Univer1ilIt bzw. Hochschule künstlerischer Rich­
tung unter sinngemäßer Anwendung von S 19 Abs. 9 
für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu 
wählen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglicd zu 
Wählen, das im Falle'der zeitweiligen Verhinderung 
des Mitgliedes an dessen Stelle in die Bundeskonfe­
renz . des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals nachrackL 

FÜR DIE REPUBI 

Jahrgang 1990 Ausgegeben a 

364. Bundesgesetz: Äaderuag des Uaivcnitäu-O'l 
. (NR: GP XVII RV 12JB AB 1 

365. Bundesgesetz: Ändcrup.c des Abdcmie-Orpl 
(NR: GP XVII RV 1240 AB I: 

366. Bundesgesetz: Ändaua, des KuostLochschul. 
(NR: GP XVII RV 1241 AB 1 

367. BUlIdes,esetz: Äadauag des Bundesgc:setzcs f 
an Hochschulen 
(NR: GP XVII RV I2J9 AB 1 

368. Bundesgesetz: � da BaadesLausIWu 
(NR: GP �I AB 1J74 S. 14, 

364. Bundesgesetz Tom 1. Juni 1990, mit dem 
das Universitäts-Organ.isationsg� (UOG) 

geändert wird 

er Nationalrat hat beschlössen:- . 

,(4) ,Die beiden Bundeskonferenzen wlhlen 
jeweils einen VOr1itzenden und die erforderliche 
Zahl von Stellvertretern für eine Funktionspcriode 
von zwei Jahren. Sie beschließen ferner jeweils eine 
Geschlfuordnung, die der �nehmigung des 
BundesminiStcr1 für Wissenschaft und Forschung 
bedarf. S 15 Abs. 1 bis 8, 10 und 11 gelten 
sinngemlß. FOr die Funktion als VOr1itzender oder 
Stellvertreter gilt S 16 Abs. 9 sinngemlß. 

(5).Dcn beicko Bundeskoafe«nzea obliegt neben 
den in '&s. I gcnanacen Aufgabcu dieEme11uog 
von Guachcen und die E.m.auuog.,on Vorschllgen 
über alle 'Gegcnsdnde des UniYenit1u- und 
HochscbulwescDs: Ihnen obliegt ferner die Bera­
tung uqd,�aupg yon Guw:htea ober diejenigen 
Gcgcnstlnde, die vom Bundesminisu:dor WISSen­
schaft und Forschung bezeichnet WcrdCII. EatwOrfe 
von Gesetzen und Verordnungen einer ZeDtnlsteJle 
des Bundes, die AngcJcgcabeitea des Uawersitlu­
und Hoc:hscbulweseos uamiadbu bcrlIhcen, sind 
den beiden Buodeskoaferenzen zur Abgabe einer 
$tcllu,ngoalune innerhalb angem,esscner FM zuzu� 
leiten.' ·eSlich obliCgt den beiden Bundes�onfe-
re die Be'ratung ihrer Vertreter in den 

01 gialorganen in �usübung ihrer Funktion." /' 
An;ikd I " ,  / 61. Der XVI a. Abschnitt lautet: 

/ ( Das Bundesgesetz vom 11. April 19;5: 
"
BGat' / . .  " .� ,.;.:KvI a. ABSCHNlrr , 

NI'. �58, 
. 
über die <?rg�nisation der Unive�itlten ARBEITSKREIS FüR GLEICHBEHAND. (UmveCSltlU-OrgamsatJonsgesett - UOG) In der LUNGSFRAGEN 

Fassung der Bundesgesetze BGBI. NI'. 443/1978, 
34111981,654/1987 und 745/1988 wird wie folgt 
geändert: 

I. S 2 Abs. 2 e'rner Satz lautet: 
"Den Universitäten, Fakuillten, Instituten, Kliniken 
sowie besonderen Univer1ilIUeinrichtungen kommt 
insofern Rechupersönlichkeit zu, als sie berechtigt 
sind:" 

S 106 a. (1) An allen Univemtlten "nd Hoch. 
schulen künstleriSCher' Richtung ist vom' ober1ten 
KollegiaJorgan je ein Arbciu�is einzurichten, 
dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen auf Grund 
des Geschlechtes durch Kollegialorgane der Univer­
sillt bzw. Hochschule künstlerischer Richtung 
entgegenzuwirken. Nach Maßgabe der vom ober. 
sten Kollegialorgan festgesetzten Zahl ist von jedem 
Fakultäukollegium (Abteilungskollegium) aus dem 
Kreis aller Angehörigen der betreffenden Fakultät 
(Abteilung) die erforderliche Anzahl '·on Mitglie. 
dem in diesen ArbeitSkreis zu entsenden. An 
Universitäten ohne Fakultätsgliederung und an der 
Akademie der bildenden Künste in '\X'ien bestellt das 
oberste Kollegialorgan selbst die �titgliedC't des 
Arbeitskreises, 

2. S 4 Abs.5 lautet: 

.. (5) Soweit die Uni" er1i�äten und ihre Einrich. 
tungen im Rahmen des § 2 Abs. 2 tätig werden, 
haben sie nach den Grundsätzen eines ordentlichen 
Kaufmannes zu gebaren. Sie haben jährlich dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
einen Rechnungsabschluß in der von die:;em 
festzusetzenden Form im Wege des Fakultätskolle. 
giums (UniversitätSkollegiums) bz"". des Akademi­
schen Senates vorzulegen und dem Bundesminister 
tür Wissenschaft und Forschung jederzeit Einsicht 
in die Gebarungsu'ltcrlagen zu ge'll::ihren, Die 

18 

(2) Die Mitglieder des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen haben das Red\(, je""eils 
maximal zu zweit an Sitzungen der Kollegillor-

2jl 
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2756 153. Stuck - Ausgegeben am 3. Juli 1990 - Nr. 165 

gane. soweit don Pcrsonabngclegenheicen behan­
dele werden. mit beratender Stimme ceilzunehmcn 
und Einsicht in die cnuprec:bcnde� Akten und 
Unterlagen .zu· nehmen. Sie haben. die Universi­
c!its(Hochschul)angehorigen in Gleichbehandlung$­
fngen zu beracen und diesbczogliche Bcschwerdea 
yon Univenitlts- bzw. HoduchuWtgehorigco 
entgegenzunchmen. Im falle von Diskriminierun­
gen Univeni�ts- bzw. HoduchuWtgehoriger auf 
Grund ihres Geschlechts durch KoUegialorpne der 
Univenitlten und Hochschulen konstlcrischer 
Richtung ist dcr' Arbcitskreis for Gleichbc:hancf­
lungsfragen berechtigt. den Bundesminister.' for 
Wissenschaft und Fonchung .um AusClbung seines 
Aufsichtsn:chtcs a.Dzurufei1." 

. 

62. S 107 Abs. 1 lautet: 
•• (1) Die iektO� Pdn:kc.orea und'PlOn:ktoml 

der Univenitlten' und der Akademie der bildendea 
KOnne in \Vlen �Wie die ReJaorai der KunSdtoch­
schulea und .ihre ··ScdlYCruacc fttPm...,..1a sieb 
wenigstens·.einma1·:.in�' jedem .Scudieajahr zur 
gemeinsamen '.'Beruuag. :;J>er . Vonia.cade der 
Rektoreakonfcteaz ist for die Q�uer voo zwei 
Studicnjahml'-zu wthlea.. Die R.ecbtsflhigkcit der 
Rdaon:nkonfClCll% ticbcCt sich oach,s·2Ak.1.lit.a 
und C; S 4·Abs. 7;ciIt siJmcemIß. .. , .•. .. . .. :.r,�·.�-.';. 

63� S lOS Abi�;'1 :G� f lauiet:: .. . . . -' . :, . . 
. . ' " .  :". "! .. . .. ," ., : . 

.. f) je ein Venreter der Osterreidüscbea .AlWIe­
mic'der W&SSeasc:LafteuloCi·.des Fonchuogs­

. fOrdcrungsratcs;*···. ...... .' .:: :. t:· . , . .. .. . 
64: Sill.Ab;: 9 'iSi"Z'u ··�::der 'biShetige 

Aos. 1 0 emll� die �im, ,.A�s: 9.". .. '�'. -' 
• • .. ". ..' • .'; " " . # 

.. • •••• ;� � .• I .  ':: " •• :5"�: '.f . . • -." ,.s' 

Artikd n :.' ... .� 
... : : .. :.:-" t ... : . .. . . .. 

(1) In dcn SS 15 Abs-1. Z 2. 18 �s. 6. 19 Abs. I. 
22 lit.d, 23 Abs.·4,'24Abs.3;SO"Abs.3Iit.d, 51 
Abs: J, 60 Abs:I, 63 Abs. llit. e, 63 Abs. 4,65 Abs. I 
lit. c, 70 lit. b, 79 Abs. 21it. a, 91 Abs. 6 fit. C und lOS 

Abs. 1 lit. c ,':rdcn jcwdls die WOrlc ,.sonnige 
Bedicnstetc" b·lw. �nstigen Bediensteten'" duCch 
die Wone· "all&emeine Uaivenitltsbcdienstete" 
bzw. ..allgcmeirien Universitltsbcdiensteten" er-
Setzt. 

... , .' 

(2) In S 16 Abs. 3 liL d und S lOS Abs. 2 werdcn 
dic Worte "für BedienstclC sonstiger Dienst­
zweigc", im S SO Abs. 6, S 72 Abs. I Z 2 lit. b, S 76 
Abs. 1 lit. c, S 108 Abs. I lit. d und lit. i dic Wonc 
.. für dic Bedicnstctcn sonStigcr Dicnstzweigc" 
sowic in S 63 Abs ... dic Wonc .. für Bcdienstete dcr 
sonstigcn DicnstZwcigc" ;cwcils durch dic Wonc 
.. für dic sonstigcn Bcdicnstetcn" ersctZt. 

Artikel 111 

Übergangsbestimmungen und IDknfttreten 
(I) Berufungskommissioncn, Habilitationskom­

missionen und bcsonderc Habiliulionskommissio· 

ncn, die vor dcm Inknfnreten dieses Bundesgesct­
. us konstituicn wurden ��d ihn: Tltigkcit ben:its 
aufgenommcn haben. haben das Verfahren in ihn:r 
bisherigen Zusammensetzung und nach den bisheri­
c�n BestillJmungen durchzufühn:n. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit I. Oktober 1990 
in Kraft; Art. I Z 10 tritt jedoch eßt mit dem 
\Vuksamwerden einer Regelung ober die Abgelwng 
der selbstIndigen ,\bhaJtung YOO .LehrvcranstaJtun­
cen eines Universitluassiscenteo in Kraft. 

(3) (VafusuacsbesciauaaaC) Dic Verfassungsbe­
stimmung des An. I Z. tritt mit.l. Oktober 1990 in 
Kraft. 

AnikdlV 
Vo�uac· . . .. 

Mit der Vollzidnang di� Bundesgcsctzes ist der 
BUndesmiaister ,�. �� Und ·�ÜOC 
becraut. . . •  • i .. . 

,. '. 
. . . 0.: 

. r.;; . ..... 
.. .• - . 

, • i" 0" • vräaiäky : -
' 

. .. � "; .. :" 
• • •  .;-:! ., . •  '--

'. 

. ,) .. ' 
:::I:,Ho. '. r. . .' :- �t . r • • 

365. Bundesgesetz �� 7_1UDi 1'�O .. mit 4cm··: 
'das Abdcmie-()rgWsatioDS�·1988 ,� ... 

. .  dert wird , . . " .� . 

.,. •• ..; : .... �i :'. ' .- � -
:' Der·Nationilru hat.beschI�ssea: 
. '." .. '; : . .,l-!'.(' " 

-.'! . ..  Artikd I 
Du Akademie-OrprUsa6onsgesetz 1988, BGBl 

Ne. 25, wird Wie folgt CClnden: . "' . . 
." ·L· S 1 Abs. 3. erster SaU: und Z I butet: 
.�) Der Ak2'd�mie, ihren Instituten; Mcis.cr­

schulen und besondcren Einrichtungen (S 58) 
kommt insofern RcchtspersOnlichkcit zu, als 'sie 
berechtigt sind: '

. '. 
1. durch unentgeltliche"Rcchtsgeschlfte VermO­

,cn und Rechte zu 'erwerben und hievon mit 
Ausnahme von Sammlungsobjekten im eigc­
!'en Namcn zur Erfüllung ihrcr Zwcckc 
Gebrauch zu machcn;" 

2. Dem S lAbs. 3 wird folgcnder Satz angefügt: 
.,Dem Kupferstichkabinctt und der Gcmäldcgalcric 
kommt ferncr Rcchtspcrsönlichkeit zu, als sie 
berechtigt sind, Druckwcrke, Ton- und Bildträger, 
Rcpliken, Andenkcnanikc:l und ähnliche Gegen­
standc, die mit der Tätigkcit dicser Einrichtungen in 
unmittdbucm Zusammcnhang stchen, bcispicls­
wcise durch Beteiligung an Gcsellschaftcn und 

� .' . 

( c 
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